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Eine sozialpolitische Weiterentwicklung von Hartz 

Vom Hartz-Ur über Hartz-pur zum Hartz-plus

Selbst in Zeiten von Vollbeschäftigung gab es eine sogenannte „Sockelarbeitslosigkeit“ von Personen, die aus verschiedensten Gründen nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermittelbar waren. Auf diesem Hintergrund wurde in den 70 er Jahren das Konzept des 2. Arbeitsmarktes, ABM usw. entwickelt.

Vollbeschäftigung gibt es schon seit Ende der 7o er Jahre nicht mehr, die Sockelarbeitslosigkeit wuchs an, Personen kommen hinzu, die durchaus arbeitsfähig, aber wegen fehlender Qualifizierung, wegen Krankheit, Alter usw. nicht mehr vermittelbar waren.  Das Konzept des 2. Arbeitsmarktes wurde also auf eine verschärften Arbeitsmarktkrise angewendet. Eine systematische Weiterentwicklung dieses Konzeptes seitens des Gesetzgebers als Antwort auf die zunehmende Sockel- und Langzeitarbeitslosigkeit, gab es jedoch nicht. Die wenigen fragmentarischen Lösungsansätze – BSHG, Weiterbildung etc. – konnten der Krise nicht Herr werden. 

Der 2. Arbeitsmarkt erwies sich als „Durchlauferhitzer“ für den ersten Arbeitsmarkt und diente wesentlich als Verschiebebahnhof öffentlicher Kosten zwischen Kommunen und Arbeitsverwaltung, also zwischen Kommune und Bund. Neue Arbeitsplätze für niedrig qualifizierte Personen fehlten immer häufiger....

Als Folge der Systemmängel des 2. Arbeitsmarktes und als Antwort auf die Dauerkrise im 1. Arbeitsmarkt, entwickelten sich, zurückgehend auf Initiativen in England im Bereich der „local economy“, ein eigenständiger Ansatz der sozialer Beschäftigungsunternehmen im Dritten System. 

Dieses Konzept wird aber von unserer Regierung und vom Gesetzgeber noch viel zu wenig beachtet. Statt dessen wurde das Harz-Konzept entwickelt. Orientiert an einem Vorschlag der „Equal BeSt 3S Entwicklungspartnerschaft“
, der „Erlacher Höhe“ und der „Arbeitsgemeinschaft 3. System“ unterscheide ich drei verschiedene Hartz-Konzeptionen:

· „Hartz-Ur“ folgt der Idee, dass dringendst auf dem Arbeitsmarkt etwas getan werden muss. Neue Dynamik. Guter Ansatz, denn wo Bewegung ist, kann sich neues bilden: Neue Stellen und neue Formen der Vermittlung.

· Aber: „Hartz-Pur“: ist eine Reduktion von Hartz-Ur, denn damit degeneriert das Konzept zu einem reinen Vermittlungskonzept .

· „Hartz-plus“ dagegen führt „Hartz-Ur“ mit Ideen des 3. Systems zusammen und schafft damit ein praktikables Konzept zur Sicherung und Schaffung von Einfacharbeitsplätzen.

Trivial und doch so kompliziert: Es ist billiger und gerechter, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren.

Exkurs: Das 3. System – Definitionen

Soziale Unternehmen im 3. System
 sind Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, um Dauerarbeitsplätze für leistungseingeschränkte bzw. sozial benachteiligte – chancenlose – Langzeitarbeitslose zu schaffen. Das unternehmerische Handeln wird durch soziale und wirtschaftliche Zielsetzungen bestimmt:

· Wirtschaftliche Orientierung: 
Die Produkte und Dienstleistungen werden auf dem allgemeinen Markt im Wettbewerb angeboten.

· Soziale Orientierung: 
Dieses Engagement zielt auf die befristete oder unbefristete Beschäftigung „chancenloser Arbeitsloser“. Soziale Integration, die Würde des Menschen stehen im Mittelpunkt. Soziale Unternehmen im 3. System sind damit orientiert auf Sozial-, Bildungs-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik.

Langzeitarbeitslose und andere Benachteiligte werden durch die klassischen Instrumente der Arbeitsmarktpolitik kaum noch erreicht. Weder die Privatwirtschaft (erstes System) noch die öffentliche Wirtschaft (zweites System) kann für diese Zielgruppe adäquate Arbeitsplätze ausreichend zur Verfügung stellen. Wegen dieses Defizits haben sich in den letzten 20 Jahren in Europa sehr viele soziale Unternehmen im Dritten System gegründet, die sich sozial- und arbeitsmarktpolitischen Aufgaben stellen. 

Die Kombination der solidarischen und sozialen Zielsetzungen des öffentlichen Sektors mit den Organisationsformen des privaten Sektors führt zu neuen Ansätzen und Definitionen, wie „Soziale Ökonomie“, „Dritter Wirtschaftssektor“, "3. System" ,"Gemeinwesenwirtschaft" oder Sozialwirtschaft:

Der Begriff der sozialen Ökonomie bezieht sich auf soziale Unternehmen, die  "Güter und Dienstleistungen produzieren, die für die Allgemeinheit oder für den Markt bestimmt sind" Hieraus ergibt sich, dass soziale Unternehmen nicht weniger effizient sein dürfen als erwerbswirtschaftliche Unternehmen. Im europäischen Kontext entstanden verschiedene  sozialunternehmerische Modelle, die sich an der  aus dem angelsächsischen Raum stammenden Idee des "Not-for-Profit-Unternehmens" anlehnen. Als Beispiel sei die schon 1984 gegründete "WERKSTATT e.V. in Heidelberg genannt. Not-for-Profit-Unternehmen sind nicht zu verwechseln mit Nonprofit-Organisationen,  deren Effizienz sich im Regelfall nicht wirtschaftlich messen läßt.

Der Begriff dritter Wirtschaftssektor entstand, als der 1.Arbeitsmarkt (Normalbeschäftigte) und 2. Arbeitsmarkt (Öffentlicher Sektor, ABM-, SAM- Maßnahmen...) nicht mehr in der Lage waren die verschiedenen Tätigkeitsfelder zu fassen. Der "Dritte Wirtschaftssektor", heute im Europäischen Sprachraum "3. System" genannt, umfasst Unternehmen mit sozialen Zielen, in Hinblick auf die Gewinnverwertung: Gewinne sind erwünscht. Sie werden durch Eigenarbeit und bürgerschaftliches Engagement verstärkt. Allerdings werden die Gewinne nicht für private bzw. persönliche Zielsetzungen abgeschöpft, sondern für bildungs- und sozialpolitische Ziele innerbetrieblich oder im Umfeld des sozialwirtschaftlichen Betriebes verwendet. 

Durchlauferhitzer für den 1. Arbeitsmarkt: der 2. Arbeitsmarkt

Alle Instrumente im  2. Arbeitsmarkt sind darauf ausgerichtet, Menschen für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren und ihre Vermittlungschancen zu verbessern. Der Idee „2. Arbeitsmarkt“ liegt die Annahme zugrunde, Arbeitslosigkeit sei ein kurzfristiges Übergangsphänomen. Dabei wurden im 2. Arbeitsmarkt unter der Voraussetzung der „Zusätzlichkeit“ auch neue, bisher im 1. Arbeitsmarkt nicht vorhandene, Arbeitsplätze und Qualifizierungseinrichtungen geschaffen. 

Gemessen an der Zielstellung: „Vollbeschäftigung im 1. Arbeitsmarkt“ mussten jedoch alle staatlichen Förder- und Integrationsprogramme im 2. Arbeitsmarkt, angefangen von einzelnen Zuschüssen, über systematisch flächendeckend aufgebaute ABM oder SAM, Modellversuche wie z.B. CAST (Chancen und Anreize zur Aufnahme sozialversicherungspflichtiger Tätigkeiten), MoZArt (Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe) oder das Mainzer Modell, aber auch eine Förderung nach BSHG §19, scheitern, denn die marktkonforme Ertragsorientierung im 1. Arbeitsmarkt führt automatisch langfristig immer wieder zur Ausgrenzung all jener Menschen, die dieser Ertragserwartung nicht entsprechen, in diesem Sinne also leistungsgemindert sind. 

Aufgrund marktwirtschaftlicher und internationaler Konkurrenz wollen profitmaximierende Unternehmen „Ertragsstörungen“ vermeiden. Das einzelne Unternehmen kann sich also nicht dafür entscheiden, dauerhaft nicht voll erwerbsfähige Menschen zu beschäftigen, obwohl dasselbe Unternehmen im Kollektiv aller Steuer- und Sozialabgabenzahler am Fürsorgesystem des Staates bzw. der Leistungsabsicherung  aller Menschen in unserer Gesellschaft wieder beteiligt ist.

Beschäftigung finden mit Hartz

Auch die Gesetze, die in Folge der Vorschläge der Hartz-Kommission beschlossen wurden und werden, zielen im Schwerpunkt auf die Verbesserung der Vermittlung von vermittelbaren Arbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt. Damit sind Erfolge hinsichtlich der schnelleren Besetzung vorhandener Arbeitsplätze zu erwarten. Auch der Übergang von der bisherigen Verwaltungspraxis der Arbeitsverwaltung hin zu einer aktivierenden PSA (Personal-Service-Agentur) bzw. Job-Center-Struktur wird sich positiv auswirken. Allerdings können auch mit den Hartz-Vorschlägen dauerhaft im 1. Arbeitsmarkt nicht vermittelbare Arbeitslose nicht erreicht werden. In den Kategorien des künftig vorgesehenen Profiling gedacht, handelt es sich dabei um die Kategorien vier und fünf.

Hartz schätzt dabei „Chancenlose Arbeitslose“ als nichtvermittlungsfähig und damit als nichterwerbsfähig ein. Deshalb besteht die Gefahr für Beschäftigungsunternehmen, die sich um diese Gruppe kümmern, aus der Beschäftigungs- bzw- Arbeitsmarktförderung heraus zu fallen und der Staat statt dieser anteiligen Förderung 100% Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe etc. aufzuwenden hat. 

Beschäftigung finden trotz Hartz

Sozial-Contracting

Es hat fünf bis zehn Jahre gedauert, bis sich Energie-Contracting
 von der Idee bis zur konkreten Finanzierungsmöglichkeit und konkreten Finanzierungen in den Kommunen, auch einigen Ländern, entwickelt hat. 

In Analogie zu dem in der Fußnote beschriebenen Beispiel schlage ich vor, Verträge zwischen öffentlicher Hand und Beschäftigungsgesellschaften zu erarbeiten, die es den sozialwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen, bisherige Transferleistungsempfänger einzustellen, zu qualifizieren und sich mittels eines Minderleistungsausgleichs am Markt zu bewegen. Da die Kosten dieser Beschäftigungssicherungsmassnahme im Zeitverlauf sehr unterschiedlich sind, anfangs höher als in den Folgejahren, bietet sich Contracting an, in dem der Anfangskredit aus den in den Folgejahren gesparten Transferleistungskosten bedient wird.

Der im Zeitverlauf sinkende Minderleistungsausgleich wird also wesentlich aus der Sozialhilfe und anderen Transferleistungen bezahlt, deren Kosten für die Zukunft sicher zu kalkulieren sind.

Die nachfolgenden Vorschläge orientieren sich an dem „Positionspapier ‚Für einen Masterplan
 Soziale Beschäftigungsunternehmen: „HARTZ  plus“  statt  „HARTZ pur‘“, Mai 2003.

Aktivierende statt passivierende Arbeitsmarktpolitik 


Auch Menschen, die am 1. Arbeitsmarkt aufgrund ihres Alters oder persönlicher Probleme wie Qualifikationsmängel, Sprachprobleme, Krankheit, Behinderung etc. ausgegrenzt werden, müssen in die Lage versetzt werden, sich ihren Lebensunterhalt wenigstens anteilig, möglichst aber weitgehend selbst zu verdienen. Hier bieten  Soziale  Beschäftigungsunternehmen  in der Regel sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse und nur im Ausnahmefall andere Formen der Beschäftigung an. Das sozialversicherungspflichtige Entgelt sollte durch einen Mindesttarif mit der Option der leistungsgerechten Anpassung nach oben geregelt sein.

Öffentlich geförderter Beschäftigungssektor


Aktivierende und sozial gestützte Beschäftigung ist als volkswirtschaftlich sinnvolle, humane Alternative auszubauen. Dies erfordert einen öffentlich geförderten, verlässlich finanzierten Beschäftigungssektor und die Schaffung eines eigenständigen Leistungsrechtes  für aktivierende und sozial gestützte Beschäftigung. Arbeitslose, die länger als 1 Jahr arbeitslos sind, sollen  ein Beschäftigungsangebot  in sozialen Beschäftigungsunternehmen erhalten. Passivleistungen der Bundesanstalt  sollten in Aktivleistungen umgewandelt werden.  

Zur Finanzierung  von sozialen Beschäftigungsunternehmen

Soziale Beschäftigungsunternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt an und finanzieren damit einen großen Teil ihrer betrieblichen Kosten: Grundlage des wirtschaftlichen und sozialen Erfolges von sozialen Beschäftigungsunternehmen  ist  deshalb eine ausreichend bezahlte, gesellschaftlich nützliche und sozial sinnvolle Arbeit sowie die marktgerechte und qualifizierte Erledigung von Aufträgen. 

Dieses Ziel soll auch durch öffentliche Investitionsprogramme  unterstützt werden. Beispielsweise könnte über die Arbeitslosenquote definiert werden, welcher Anteil der Ausgaben für Dienstleitungen und Investitionen einer Kommune „reserviert“ werden für Aufträge an sozialwirtschaftliche Unternehmen. Kommunen sollten durch eine Kofinanzierung die wiederum an die örtliche Langzeitarbeitslosenquote gebunden ist motiviert werden, zusätzlich solche beschäftigungspolitisch gebundene Investitionsprogramme aufzulegen. Die ordnungspolitischen und steuerrechtlichen Beschränkungen für soziale Beschäftigungsunternehmen, die volle Marktbeteiligung verhindern, müssen parallel dazu beseitigt werden. Von zentraler Bedeutung dabei ist auch die unbeschränkte Teilnahme  sozialer Beschäftigungsunternehmen an öffentlichen Ausschreibungen ( VOB und VOL ).

Minderleistungsausgleich

Wettbewerbsorientierte Marktorientierung mit leistungseingeschränkten Arbeitslosen gelingt nur, wenn dieser Marktnachteil durch einen öffentlich finanzierten, pauschalierten Minderleistungsausgleich ausgeglichen wird. 

Soziale Beschäftigungsunternehmen erbringen eine im öffentlichen Interesse liegende sozialintegrative Dienstleistung für „chancenlose Arbeitslose“.  Diese Dienstleistung  erfordert  einem betrieblichen Aufwand, der nur teilweise durch bürgerschaftliches Engagement aufgebracht werden kann. Die Lücke zwischen Aufwand und Ehrenamt sollte durch die öffentliche Hand finanziert werden. Zu den obligatorischen, sozialintegrativen Grundleistungen sozialer Beschäftigungsunternehmen gehören beispielsweise:

· Zielgerichtete personenbezogene  Entwicklungsplanung innerhalb der ersten beiden Beschäftigungsjahre

· Qualifizierung

· Begleitende soziale Hilfen und Beratung bei einfachen sozialen Problemlagen ( z.B. Begleitung überschaubarer Entschuldungsprozesse, allgemeine Sozialberatung.......)

Als Finanzierungsmodel bietet sich unter anderem das oben beschriebene Sozal-Contracting an.

Anpassung der rechtlichen Normierungen

Soziale Beschäftigungsunternehmen müssen zu einem festen Bestandteil der sozialen Sicherung für chancenlose Arbeitslose werden.  Die Fähigkeit der effizienten Kombination von sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zielen  zeichnet in spezifischer Weise  soziale Beschäftigungsunternehmen des Dritten Systems aus. Diese besondere Kompetenz von sozialen Beschäftigungsunternehmen im Dritten System  muss  durch einen geeigneten rechtlichen und fiskalischen Rahmen erhalten, gestärkt und fortentwickelt werden. 

Es sollte  ein eigener Rechtsstatus bzw. Rechtsform „ Soziales Beschäftigungsunternehmen“ z.B. Soziale Gesellschaft des öffentlichen Rechts (SGdöR)  – „ begründet werden, der die verschiedenen Wesensmerkmale dieses neuen Unternehmenstyps rechtlich verankert  und den  ordnungspolitischen Status regelt.  Mit der Anerkennung eines Unternehmens in dieser Rechtsform wären viele Abgrenzungsfragen für die Dauer der Anerkennung geklärt.

Folgende Rechtsgebiete sind besonders tangiert:  

· das Gesellschaftsrecht, damit das zivilgesellschaftlich organisierte soziale Unternehmertum von sozialen Beschäftigungsunternehmen aus dem rechtlichen Graubereich herauskommt; 

· das Steuerrecht, damit auch die unbefristete Beschäftigung von chancenlosen Arbeitslosen direkt und indirekt möglich wird; 

· das Haushaltsrecht, damit Gemeinden auftragsorientierte Beschäftigungsförderung in ihren Haushalten besser einstellen können

· das Öffentliche Vergaberecht, damit über öffentliche Aufträge örtliche Arbeitsplätze für chancenlose Arbeitslose gesichert werden können und schließlich 

· das Förderrecht, damit eine klare Rechtsgrundlage für die Vergütung von sozialintegrativen Dienstleistungen  im Sinne einer aktivierenden Sozial- und Beschäftigungspolitik möglich  wird. Außerdem ist ein Wettbewerbsausgleich für die sogenannte Minderleistung von „chancenlosen Arbeitslosen“ notwendig.

Eine Politische Handlungsperspektive:

1. Die geplanten JOBCENTER sollten sich in selbständiger, gemeinnütziger Trägerschaft – Kommunen und Arbeitsverwaltung – unter  Einbeziehung der zivilgesellschaftlichen Akteure und der fachpolitischen Institutionen konstituieren.

2. Zur Sicherung des Leistungsangebotes sozialer Beschäftigungsunternehmen für Langzeitarbeitslose sollte ein eigenes Leistungsrecht geschaffen werden mit folgenden wichtigen Elementen:

· Werden Langzeitarbeitslose in sozialen Beschäftigungsunternehmen befristet oder unbefristet beschäftigt sollte diesen Arbeitgebern ein pauschalierter Minderleistungsausgleich zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit gewährt werden.

· Haushaltsrechtliche Ermöglichung von „Sozial-Contracting“

· Die sozialen Integrationsdienstleistungen sozialer Beschäftigungsunternehmen sollten kostendeckend finanziert werden.

· Kommunen sollten mit Hilfe von Bundesmitteln, z.B. auch KfW Programme, kommunale Investitionsvorhaben realisieren, die an die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen gebunden sind.

· Die kommunalen finanziellen Leistungen müssen gemäß dem Konnexitätsprinzip vom Bund und durch die Länder finanziert werden. Entsprechendes gilt für die Einsparungen von Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld.

3. In der Abgabenordnung
 sollte § 68 um einen neuen Katalogtatbestand ergänzt wird, der die unbefristete Beschäftigung von chancenlosen Arbeitslosen in sozialen Beschäftigungsunternehmen als gemeinnützige Tätigkeit mit aufnimmt.

Besseres Marketing für das 3. System ist Not(!)wendig

Selbst in Fachkreisen bzw. bei Fachpolitikern, die sich seit vielen Jahren um Sozialpolitik und um Arbeitsplätze im 1. Arbeitsmarkt und Instrumente für den 2. Arbeitsmarkt kümmern, ist der Begriff „3. System“ –seit 1997 in Folge des „Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector Projects“ im offiziellen Sprachgebrauch der Europäischen Gemeinschaft zu finden – häufig nicht bekannt. 

Der Dialog über „das 3. System“ und die damit gemeinten Unternehmen ist auch deshalb schwierig, weil 

1. sich viele konkreten Handlungsweisen, häufig auch das Auftreten am Markt oder die wirtschaftliche Orientierung, nicht von denen privater Unternehmen im 1. Arbeitsmarkt unterscheiden, 

2. sich viele soziale, sozialpsychologische und beschäftigungspolitische Zielsetzungen, sowie gesellschaftliche Integrationsaufgaben nicht von denen im 2. Arbeitsmarkt bzw. staatlicher, städtischer oder Non-Profit-Organisationen unterscheiden.

3. mit dem Begriff „Drittes System“ eine vielfältige Unternehmenslandschaft umschrieben wird, deren Gemeinsamkeit darin besteht, auf gemeinwesenorientierte Ziele gerichtet zu sein.

Eine vorwiegend organisationsspezifische Betrachtung mit der Beschreibung „Organisationstypen jenseits von Markt und Staat“ verdeckt viele Definitionseigenschaften des 3. Systems. Das hängt auch damit zusammen, dass es z.B. keine eigene Rechtsform für Unternehmen im 3.System gibt. 

Eine handlungs- und strukturbezogene Betrachtung mit der Beschreibung „Not-For-Profit-Unternehmen“ erschließt den Begriff „3. System“ deutlich besser. 

In den Kategorien bisheriger Erfahrung ist es schwer zu verstehen: „Unternehmen“ beteiligen sich am Wirtschaftsprozess, streben Gewinne an, führen aber ihre Gewinne sozialen Zielsetzungen zu, indem diese Gewinne zum Ausgleich der Leistungsminderung der eigenen Mitarbeiter dienen und entziehen sich damit einer Kategorisierung wie Markt und Staat. Die Unternehmen im 1. Arbeitsmarkt beklagen nur die Konkurrenz – subventionierte Unternehmen haben einen Angebotsvorteil. Der Staat beklagt nur den Zuschuß – Zuschuß und Gewinn passen nicht zueinander. 

Beide Betrachtungen greifen aber zu kurz und führen von zwei Seiten zu Akzeptanz- oder wenigstens zu Verständigungsdefiziten. Zur Verbesserung des Verstehens und der Akzeptanz von Unternehmen im 3. System ist deshalb weitergehendes Marketing notwendig. 

Auf diesem Weg war das Seminar über das 3. System im April 2003 in Heidelberg mit Gesprächen mit Franz Müntefering und weiteren Bundestagsabgeordneten sicher ein wichtiger Schritt.

� Equal Entwicklungspartnerschaft für „Betriebswirtschaftliche Entwicklungsstrategien für soziale Unternehmen im 3. System“


� Wolfgang Gallfuß weist in dem Positionspapier der Equal Entwicklungspartnerschaft BeSt 3S e.V. (Equal Entwicklungspartnerschaft für „Betriebswirtschaftliche Entwicklungsstrategien für soziale Unternehmen im 3. System“) vom  April 2003, darauf hin, dass soziale Beschäftigungsunternehmen im Dritten System nur ein Teil der Unternehmenslandschaft im 3. System sind. Es gibt darüber hinaus noch eine Vielfalt anderer Unternehmenstypen, deren vorrangiger  Zweck nicht auf die  Beschäftigung von „chancenlosen Arbeitslosen“ , sondern auf  andere gemeinwesenorientierte  Zielsetzungen  gerichtet ist. Über diese sozialen Unternehmungen werden in diesem Positionspapier keine Aussagen gemacht.


� Contracting für Arbeitsplätze statt Energiekosten an einem Beispiel: „Heizungsanlage einer Schule“ beschrieben.





Ausgangslage: Hausmeister dreht morgens vor 7.00 Uhr die Heizung im Klassenzimmer auf. Nachdem die Schülerinnen und Schüler eingetroffen sind, wird es zu warm, die Fenster werden geöffnet, Wärme entweicht. Es wird zu kalt. Fenster werden geschlossen. Der Kreislauf beginnt erneut. Im Ergebnis muss die Kommune die Wärmeverschwendung und Luftbelastung durch CO2 in Form, hoher Kosten für Gas, Öl oder Fernwärme auch noch bezahlen. Sie bezahlt also Unbequemlichkeit und Naturvernichtung mit Steuergeldern, die an anderer Stelle wieder für Naturschutz und Beschäftigungsförderung fehlen. Diese und allgemeine Belastungen im Haushalt der Kommune erlauben es nicht, im hier gewählten Beispiel die Heizungsanlage, die Ventile, die Fenster und deren Steuerungen zu erneuern, weil Investitionsmittel fehlen. Aber die Energie-Kosten für die Kommune in den kommenden Jahren– weil die Schule mit Sicherheit noch x Jahre gebraucht wird – sind genau kalkulierbar und unabweisbar.





Idee: Handwerks- oder Beschäftigungsbetrieb und/oder einem Ing-Büro wird ein Vertrag erarbeitet, der etwa wie folgt aussieht. Der Beschäftigungsbetrieb oder Handwerker kalkuliert eine neue Heizungsanlage, neue Ventile, neue Steuerungen evtl. neue Fenster und die Isolation des Gebäudes. Es wird ausgerechnet, welche Energieeinsparung durch die neue Anlage erzielt wird. Diese künftige Kosteneinsparung durch Energieeinsparung wird aufgeteilt. Die Kommune und der Handwerker bekommen so lange z.B. 20% bzw. 80% des Einsparpotentials, bis die Kosten für den Bau der Anlage incl. der Kapitalkosten bezahlt sind. Auf der Basis eines solchen Vertrags - deshalb contracting - wird die Anlage gebaut.





Effekt: Der Handwerker bzw. der Beschäftigungsbetrieb bekommt einen Auftrag, den es sonst nicht gäbe. Das ist kommunale Wirtschaftsförderung, die in gezielter Weise mit Beschäftigungsförderung kombiniert ist und an Beschäftigungseffekte geknüpft werden sollte und muss. Durch diese Nachfrage seitens der Kommune bzw. deren Auftragsvergabe werden Arbeitsplätze gesichert und geschaffen. Natur und Umwelt werden durch geringere Verbrennung fossiler Brennstoffe weniger belastet. Der Geldbeutel der Städte wird entlastet. Die Hausmeister und Schüler haben eine bequem bedienbare Anlage und leben gesünder.


Die Kosten dafür,  durch geringe Verkausmengen, tragen die Vorlieferanten der Energie, also die großen Gas- bzw. Ölgesellschaften, die sich nur selten Gedanken über Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit ihren Angeboten endlicher Ressourcen machen.








� Dieses Positionspapier wird mitgetragen von:


Sozialen Beschäftigungsunternehmen in der  Equal-Entwicklungspartnerschaft BeSt 3S e.V. bzw.  in der Arbeitsgemeinschaft Drittes System Deutschland:  GrünBau gGmbH Dortmund, DIE WERKSTATT gGmbH Heidelberg,  QAD gGmbH Dresden, Steremat afs Gmbh Berlin ;  Verein für soziale Heimstätten in Baden – Württemberg e.V.  - Erlacher Höhe ; Verbund für Beschäftigung Heidelberg e.V. ; IFA gGmbH Heidelberg ; VBI e.V. Heidelberg)  JUSTLAND gGmbH Straubing  und Jobfit Heidelberg e.V.





� Bisher waren Beschäftigungs- bzw. Sozialwirtschaftliche Betriebe im 3. System oder Integrationsbetriebe steuerbegünstigte Zweckbetriebe gemäß den §§ 65, 66 oder 68 Abgabenordnung(AO). Bestimmte Finanzämter stellen die Zweckbetriebseigenschaft aber in Frage. 





Nach § 66 kann ein Zweckbetrieb auch vorliegen, wenn die bei einer Gesellschaft beschäftigen Personen zu einem bestimmten Anteil die Voraussetzungen nach §53 AO (insbesondere körperlich, geistig oder seelisch schwerstbehindert) erfüllen. Auch hier gibt es häufig Unklarheiten.





Lothar Binding, Seminar 3. System, April 2003, Heidelberg, Seite 1 von 8

